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2030-2-42-F 

Verordnung 
über die Gewährung einer 

ergänzenden Fürsorgeleistung 
an Beamte und Richter 

mit dienstlichem Wohnsitz in München 
(Fürsorgeverordnung München - FürsVM-) 

Vom 20. November 1990 

Auf Grund des Art. 86b des Bayerischen Beam­
tengesetzes erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Beamte und Richter des Freistaates Bayern 
mit dienstlichem Wohnsitz in München erhalten 
eine ergänzende Fürsorgehüstung. 

(2) lEin Beamter oder Richter hat seinen dienst­
lichen Wohnsitz in München, wenn die Behörde -
oder bei einer räumlichen Teilung der Behörde - die 
Dienststelle (Außenstelle, Zweigstelle), der der Be­
amte oder Richter angehört und bei der er überwie­
gend tätig ist, ihren Sitz im Stadtgebiet von Mün­
chen hat. 2Wird ein Beamter oder Richter für einen 
Zeitraum von länger als vier Wochen zu einer ande­
ren Behörde oder Dienststelle abgeordnet oder in­
nerhalb seiner Behörde zu einer anderen Dienst­
stelle umgesetzt, ist der Sitz der neuen Behörde 
oder Dienststelle für die Bestimmung des dienstli­
chen Wohnsitzes maßgebend. 3Für Beamte oder 
Richter, die an Dienststellen in verschiedenen Or­
ten tätig sind ohne bei einer Dienststelle überwie­
gend beschäftigt zu sein, bestimmt die oberste 
Dienstbehörde den dienstlichen Wohnsitz (§ 15 
Abs.2 Nr. 1 Bundesbesoldungsgesetz). 

(3) Ein Beamter in Ausbildung hat seinen dienst­
lichen Wohnsitz in München 

1. für die Dauer der Ausbildung, solange diese 
schwerpunktmäßig bei Behörden oder Dienst­
stellen mit Sitz im Stadtgebiet von München 
durchgeführt wird; eine lediglich vorüberge­
hende Lehrgangs- oder sonst ausbildungsbe­
dingte Abwesenheit von München bleibt unbe­
rücksichtigt; 

2. für die Dauer der Zuweisung, wenn er ausbil­
dungsbedingt für mindestens vier Wochen einer 
Behörde oder Dienststelle mit Sitz im Stadtge­
biet von München zugewiesen wird oder 

3. für die Dauer der Teilnahme an einem minde­
stens vierwöchigen Lehrgang, wenn dieser Lehr­
gang im Stadtgebiet von München abgehalten 
wird. 

§ 2 

(1) Die ergänzende Fürsorgeleistung beträgt 
1. für Beamte in den Besoldungsgruppen 

A 2 bis A 10 150 Deutsche Mark monatlich, 
2. für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 

für eine Laufbahn mit einem Eingangsamt bis 
zur Besoldungsgruppe 
A 10 75 Deutsche Mark monatlich. 

(2) Erhält der Ehegatte des Beamten als Beam-
ter, Richter, Soldat oder Angestellter im öffentli­
chen Dienst (§ 29 Bundesbesoldungsgesetz) eine er­
gänzende Fürsorgeleistung im Sinn des Absatzes 1 
Nr.l oder einer vergleichbaren Regelung in Höhe 
von mindestens 80 v. H. der nach dieser Verordnung 
zustehenden Beträge oder gehört der Ehegatte als 
Beamter, Richter oder Soldat der Besoldungs­
gruppe A 11 und höher oder einer Besoldungs­
gruppe der Besoldungsordnungen B, C oder R oder 
als Angestellter einer vergleichbaren Vergütungs­
gruppe an, beträgt die ergänzende Fürsorgelei­
stung die Hälfte der Beträge nach Absatz 1. 

(3) 1 Ist der Beamte mit weniger als der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt, verringert 
sich die ergänzende Fürsorgeleistung entsprechend 
der Ermäßigung der Arbeitszeit. 2Sie beträgt die 
Hälfte der Beträge nach Absatz 1, wenn der Ehe­
gatte des Beamten als Beamter, Richter, Soldat 
oder Angestellter im öffentlichen Dienst (§ 29 Bun­
desbesoldungsgesetz) mit mindestens der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt ist. 

§ 3 

1 Die ergänzende Fürsorgeleistung nach § 2 er:' 
höht sich für jedes Kind, für das dem Beamten Kin­
dergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz tat­
sächlich gezahlt wird, um 40 Deutsche Mark monat­
lich. 2Den Erhöhungsbetrag für Kinder erhalten 
auch Beamte in Besoldungsgruppe A 11 bis A 13, 
HS 1 kw und CI, Richter und Staatsanwälte in Be­
soldungsgruppe R 1 bis zur vierten Lebensalters­
stufe und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs­
dienst für eine Laufbahn mit Eingangsamt in Be­
soldungsgruppe A 11 bis A 13. 3§ 2 Abs. 3 findet auf 
den Erhöhungsbetrag keine Anwendung. 

§ 4 

1 Die ergänzende Fürsorgeleistung wird je Kalen­
dermonat einmal gewährt und im voraus mit den 
Dienstbezügen gezahlt. 2§ 3 Abs.4 des Bundesbe­
soldungsgesetzesgilt entsprechend. 
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§ 5 

lEin Sonderzuschlag nach § 72 des Bundesbesol­
dungsgesetzes kann auf die ergänzende Fürsorge­
leistung nach dieser Verordnung ganz oder zum Teil 
angerechnet werden. 2Die näheren Einzelheiten 
dazu bestimmt das Staatsministerium der Finan­
zen. 

§ 6 

Die nichtstaatlichen Dienstherren können ihren 
Beamten mit dienstlichem Wohnsitz in München 
eine ergänzende Fürsorgeleistung höchstens in der 
in dieser Verordnung bestimmten Höhe gewähren. 

§ 7 

IDiese Verordnung tritt mit Wirkung vom ~. Au­
gust 1990 in Kraft. 2Sie tritt mit Ablauf des 31. De­
zember 1995 außer Kraft. 

München, den 20. November 1990 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h . c. Max Strei bl 
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221O-8-2-1-1-WK 

Elfte Ve'rordnung 
zur Änderung der 

Vergabeverordnung ZVS 

Vom 8. November 1990 

Auf. Grund von Art. 16 Abs. 1 Nm. 1 bis 13 des 
Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplät­
zen vom 14.Juni 1985 (GVBI 1986 S.218, BayRS 
2210-8-1-WK) in Verbindung mit § 72 Abs. 2 Sätze 1 
bis 3 des Hochschulrahmengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. April 1987 (BGEl I 
S . 1170), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel XVI 
Sachgebiet A Abschnitt II Nr.2 des Einigungsver­
trags vom 31. August 1990 in Verbindung mit Art. 1 
des ' Gesetzes vom 23. September 1990 (BGEl II 
S.885, 1130) sowie Art. 11 Abs.2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Staatsvertrags über die Vergabe 
von Studienplätzen vom 19. Februar 1988 (GVEl 
S . 18, BayRS 221O-8-2-WK) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht, Kultus , Wissen­
schaft und Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die zentrale Vergabe von 
Studienplätzen und die Durchführung eines Fest­
stellungsverfahrens (Vergabeverordnung ZVS) vom 
31. Juli 1985 (GVBI S. 294, BayRS 2210-8-2-1-1-WK), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. Juli 1990 
(GVBI S . 312), wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 12 Abs. 3 werden folgende Sätze 2 bis 5 
angefügt: 

,,2 Die Quoten nach Satz 1 werden jeweils in ei­
nen Anteil für die Auswahl der Bewerber mit 
einer Hochschulzugangsberechtigung aus der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Repu­
blik und aus den in Art. 1 Abs. 1 des Vertrags 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik 
über die Herstellung der Einheit Deutschlands 
- Einigungsvertrag - vom 31. August 1990 ge­
nannten Ländern und dem Teil des Landes Ber­
lin, in dem das Grundgesetz bisher nicht galt, 
und in einen Anteil für die Auswahl der übri­
gen Bewerber unterteilt. 3Der jeweilige Anteil 
an Studienplätzen für Bewerber mit einer 
Hochschulzugangsberechtigung aus der ehe­
maligen Deutschen Demokratischen Republik 
und aus den in Art. 1 Abs. 1 des Einigungsver­
trags genannten Ländern und dem Teil des 
Landes Berlin, in dem das Grundgesetz bisher 
nicht galt , bemißt sich nach dem Anteil dieser 
Bewerber an der Gesamtzahl derjenigen Be­
werber, die bei der Auswahl in der jeweiligen 
Quote zu berücksichtigen sind. 4 Für jede Quote 
nach Satz 2 muß mindestens ein Studienplatz 
zur Verfügung gestellt werden, wenn in der ent­
sprechenden Quote mindestens ein Bewerber 
zu berücksichtigen ist. 5Für die Bewerber, die 
nicht den Quoten nach Satz 3 unterfallen, wer­
den bei der Auswahl nach dem Grad der Quali­
fikation nach Maßgabe der §§ 15 und 16 Lan­
desquoten gebildet. " 

2. § 13 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Bewerber, die nach Art. 23 der Ver­
fassung der Deutschen Demokratischen Re­
publik bis zur Dauer von drei Jahren Wehr­
dienst oder einen entsprechenden Dienst in 
den kasernierten Einheiten des Ministe­
riums des Inneren, in der Zivilverteidigung 
oder in den Baueinheiten im Bereich des Mi­
nisteriums für Nationale Verteidigung nach 
den Buchstaben b bis d der Bekanntmachung 
vom 25 . März 1982 (GEl I Nr. 12 S. 268) abge­
leistet haben, werden in dem im Hauptan­
trag genannten Studiengang bevorzugt aus­
gewählt, wenn sie zu Beginn oder während 
ihres Dienstes in den Vergabeverfahren zum 
Sommersemester 1990 oder zum Winterse­
mester 1990/91 von der Zentralstelle zuge­
lassen worden sind; Absätze 3 und 4 gelten 
entsprechend. " 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

3. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 und Nr. 3 
Buchst. b werden jeweils nach den Worten 
,, § 13 Abs. 1" die Worte "oder Abs. 5" einge­
fügt . 

b) Dem Absatz 6 wird folgender Satz 3 ange­
fügt : 

,, 3Für die Zahl der Halbjahre nach dem 
31. März 1991, in denen der Bewerber an ei­
ner Hochschule in den in Art. 1 Abs. 1 des 
Einigungsvertrags genannten Ländern und 
in dem Teil des Landes Berlin, in dem das 
Grundgesetz bisher nicht galt, als Student 
eingeschrieben war, gilt Satz 1 entspre­
chend." 

4. Dem § 20 Abs. 1 wird folgender Satz 2 ange­
fügt : 

,, 2Für Bewerber, die nach dem 30. September 
1991 ein Studium an einer Hochschule in den in 
Art. 1 Abs. 1 des Einigungsvertrags genannten 
Ländern und in dem Teil des Land~s Berlin, in 
dem das Grundgesetz bisher nicht galt, abge­
schlossen haben, gilt Satz 1 entsprechend." 

5. In § 21 Abs. 2 Halbsatz 1 werden nach den Wor­
ten ,,§ 13 Abs.l " die Worte "oder Abs. 5" einge­
fügt . 

6. § 24 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 ein-
gefügt: . 

,,2Für die Quoten nach Satz 1 Nr. 1 und nach 
Satz 1 Nr. 3 gelten § 12 Abs. 3 Sätze 2 bis 5 
entsprechend. " 
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b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 
und 4. 

7. Dem § 27 Abs. 2 wird folgender Satz 2 ange­
fügt: 

,,2Bewerbungssemester nach dem 31. März 1991 
werden auch dann nicht gezählt, wenn der Be­
werber an einer Hochschule in den in Art. 1 
Abs.l des Einigungsvertrags genannten Län­
dern und in dem Teil des Landes Berlin, in dem 
das Grundgesetz bisher nicht galt, als Student 
eingeschrieben war. " 

8. In § 30 Abs. 2 Halbsatz 1 werden nach den Wor­
ten ,,§ 13 Abs. 1" die Worte" oder Abs. 5" einge­
fügt. 

9. § 33 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Die bevorzugte Auswahl nach § 13 Abs.l 
setzt voraus, daß der Bewerber von der Zen­
tralstelle oder nach § 32 von der Hochschule 
zugelassen worden ist; die bevorzugte Auswahl 
nach § 13 Abs. 5 setzt voraus, daß der Bewerber 
in den Vergabeverfahren zum Sommersemester 
1990 oder zum Wintersemester 1990/91 von der 
Zentralstelle oder nach § 32 von der Hoch­
schule zugelassen worden ist. " 

10. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Bei dem Wort "Betriebswirtschaft" wird das 
Fußnotenzeichen ,,2" gestrichen. 

b) In der Fußnote 2 werden die Worte" Winter­
semester 1990/91" durch die Wort~ "Som­
mersemester 1991" ersetzt. 

11. Der Anlage 4 Nr. 3 wird folgender Satz 3 ange­
fügt: 

,,3Das Zweitstudienvorhaben eines Bewerbers, 
der nach einer Familienphase die Wiederein­
gliederung oder den Neueinstieg in das Berufs­
leben anstrebt, kann unabhängig von der Be­
wertung des Vorhabens und seiner Zuordnung 
zu einer der vorgenannten Fallgruppen durch 
Gewährung eines Zuschlags von bis zu 2 Punk­
ten bei der Meßzahlbildung berücksichtigt 
werden." 

§ 2 

1 Diese Verordnung tritt am 15. Dezember 1990 in 
Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 
zum Sommersemester 1991. 

München, den 8. November 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 

2013-5-1-F 

Verordnung 
zur Aufhebung der Kostenmarkenordnung 

Vom 9. November 1990 

Auf Grund von Art. 26 Abs. 2 des Kostengesetzes 
und Art . 79 der Haushaltsordnung des Freistaates 
Bayern erläßt das Bayerische Staatsministerium 
der Finanzen im Einvernehmen mit den übrigen 
Bayerischen Staatsministerien und, soweit erfor­
derlich, mit Zustimmung des Bayerischen Obersten 
Rechnungshofs folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Verwendung von Ko­
stenmarken (Kostenmarkenordnung - KMO) vom 
24. März 1970 (BayRS 2013-5-1-F) wird aufge­
hoben. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 1990 in 
Kraft. 

München, den 9. November 1990 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. Georgvon Waldenfels, Staatsminister 
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2170-2-1-A 

Durchführungsverordnung 
zum Schwangerenberatungsgesetz 

(SchwBerV) 

Vom 13. November 1990 

Auf Grund des Art. 14 Abs. 4 Satz 2 des Schwan­
gerenberatungsgesetzes (BayRS 2170-2-A) erläßt 
das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung im Einvernehmen mit den Bayeri­
schen Staatsministerien des Innern und der finan­
zen folgende Verordnung: 

§ 1 

Zuschußfähiges Personal 

(1) Je Beratungsstelle ist jeweils eine ganze 
Stelle für eine Fachkraft nach Art. 12 Abs . 1 Nr. 1 
des Schwangerenberatungsgesetzes und für eine 
Angestellte im Schreibdiens.t zuschußfähig. 

(2) Umfaßt der festgelegte Einzugsbereich der 
Beratungsstelle mehr als 100000 EinwQhner, ist je­
weils für weitere 75000 Einwohner eine halbe 
Stelle für eine Fachkraft und eine viertel Stelle für 
eine Angestellte im Schreibdienst zuschußfähig, 
wenn der Umfang der Beratungstätigkeit die Be­
schäftigung der weiteren Kräfte erfordert. 

(3) Für Aushilfskräfte, die wegen Urlaub, Mut­
terschutz, Erziehungsurlaub und Krankheit des 
unter Absätze 1 und 2 genannten Personals benö­
tigt werden, sind die anteiligen Personalausgaben 
nach § 2 für die Zeit , in der die Aushilfskraft be­
schäftigt wird, zuschußfähig. 

(4) l Zur Aufrechterhaltung eines angemessenen 
Beratungsangebotes nach Art. 2 Abs. 1 des Schwan­
gerenberatungsgesetzes sind in begründeten Fäl­
len auch Personalausgaben zuschußfähig, die über 
die Absätze 1 bis 3 hinausgehen. 2Bei der Bemes­
sung des notwendigen Personals kann aber nur 
dann vom Einwohnerrichtwert abgewichen wer­
den, wenn sich die Beratungstätigkeit nachweis­
lich so ausgeweitet hat, daß sie mit dem nach den 
Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Personal auf Dauer 
nicht mehr ordnungsgemäß im Sinn der Art. 3, 4, 5 
und 7 des Schwangerenberatungsgesetzes durchge­
führt werden kann. 

§ 2 

Höhe der zuschußfähigen Personalausgaben 

(1) 1 Die Höhe der zuschußfähigen Personalaus­
gaben bemißt sich nach Kostenpauschalen. 2Sie 
werden auf der Grundlage des Bundesangestellten­
tarifvertrages (BAT) und den ihn ergänzenden Ta­
rifverträgen in der für den Bereich der Tarifgemein -
schaft deutscher Länder geltenden Fassung festge­
setzt. 3Die Beträge der Kostenpauschalen werden 
jährlich durch das Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung bekanntgegeben. 4 Die Ko­
stenpauschalen sind als zuschußfähiger Aufwand 
auch dann zugrunde zu legen, wenn im Einzelfall 
die nach Absatz 2 berücksichtigten Aufwendungen 

nicht oder in anderer .Höhe anfallen. 5Für die zu­
treffende Eingruppierung sind die Bestimmungen 

, des BAT maßgebend. 

(2) Bei der Festsetzung der Kostenpauschalen 
werden berücksichtigt: 

1. die nach der jeweils zutreffenden Vergütungs­
gruppe zustehende Grundvergütung. Dabei ist 
abzustellen 

a) vor Vollendung des 29. Lebensjahres (Gruppe 
A) auf das Mittel der Grundvergütungen der 
Lebensaltersstufen 25 und 27; 

b) ab Vollendung des 29. Lebensjahres bis vor 
Vollendung des 37. Lebensjahres (Gruppe B) 
auf das Mittel der Grundvergütungen der Le­
bensaltersstufen 31 und 33; 

c) ab Vollendung des 37. Lebensjahres bis vor 
Vollendung des 45 . Lebensjahres (Gruppe C) 
auf das Mittel der Grundvergütungen der Le­
bensaltersstufen 39 und 41 ; 

d) nach Vollendung des 45. Lebensjahres 
(Gruppe D) auf die jeweilige Endgrundvergü­
tung. 

Die Zuordnung zu den einzelnen Gruppen be­
stimmt sich nach den Verhältnissen zu Beginn 
des Bewilligungszeitraumes. 

2. der tarifliche Ortszuschlag der Stufe 2 bei 
Gruppe A und D und Stufe 3 bei Gruppe Bund C; 

3. die allgemeine Zulage an Angestellte; 

4. die auf Grund der Nummern 1 bis 3 sich erge­
bende Zuwendung (Weihnachtszuwendung); 

5. die vermögenswirksamen Leistungen des Ar­
beitgebers sowie das Urlaubsgeld und 

6. ein Versorgungszuschlag von 23 v.H. aus diesen 
Bezügen. 

(3) Für Personal, dessen Beschäftigung für eine 
geringere als die regelmäßige tarifliche Arbeitszeit 
vereinbart ist, wird der Teil des Pauschalsatzes als 
zuschußfähig anerkannt, der dem Verhältnis der 
vereinbarten zur regelmäßigen tariflichen Arbeits-
zeit entspricht. . 

(4) Für Zeiten des Bezugs von Mutterschaftsgeld 
wird anstatt der Kostenpauschale nach Absatz 1 
der tatsächlich vom Arbeitgeber gezahlte Zuschuß 
zum Mutterschaftsgeld (§ 14 Abs. 1 des Mutter­
schutzgesetzes) zugrunde gelegt. 

. (5) Für das nach § 1 zuschußfähige Personal ent­
fällt die Pauschale, solange eine Stelle nicht besetzt 
ist oder wegen Krankheit, Mutterschutz, Erzie­
hungsurlaub u . ä . ein tariflicher oder gesetzlicher 
Vergütungsanspruch nicht besteht. 
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(6) Die sich nach den Absätzen 2 bis 4 für die ein­
zelne Kraft ergebenden zuschußfähigen Personal­
ausgaben sind auf volle Deutsche Mark abzurunden. 

§ 3 

Zuschußfähige Sachausgaben 

(1) Zuschußfähige Sachausgaben für eine Bera­
tungsstelle mit personeller Mindestbesetzung nach 
§ 1 Abs. 1 sind die notwendigen Aufwendungen für . 

1. die Erstausstattung der Beratungsstelle in an­
gemessenem Umfang, soweit noch nicht vor­
handen; 

2. Miete und Mietnebenkosten bis zur Höhe der 
ortsüblichen Miete sowie Reinigungskosten; 

3. Heizung, Strom,. Gas und Wasser; 

4. Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtung und 
-maschinen sowie Instandhaltung der Räume 
im angemessenen Umfang; 

5. Drucksachen, Anzeigen, Plakate und sonstige 
Bekanntmachungen; 

6. Fachbücher und -zeitschriften; 

7. Supervision; 

8. Büro- und Schreibbedarf; 

9. Porto- und Fernsprechgebühren; 

10. Reisekosten; 

11. Fortbildungsmaßnahmen; 

12 . Versicherungen ; 

13. Vergütung von Honorarkräften. 

(2) 1 Bei der Festlegung der zuschußfähigen Aus­
gaben nach Absatz 1 Nr. 7 ist die Zahl der Mitarbei­
ter in den Beratungsstellen zu berücksichtigen. 
2Bei Beratungsstellen mit mehreren nach § 1 Abs. 2 
zuschußfähigen Stellen für Fachkräfte erhöht sich 
der Umfang der zuschußfähigen Sachausgaben 
nach Absatz 1 Nrn. 8 bis 12 entsprechend. 

(3) lAufwendungen nach Absatz 1 Nm. 5, 6, 7 
und 13 werden bis zu einem Höchstbetrag und Auf­
wendungen nach Absatz 1 Nrn. 8 bis 12 mit einem 
Pauschalbetrag erstattet. 2Die Höchst- und Pau­
schalbeträge werden durch Bekanntmachung des 
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung 
im Einvernehmen mit den Staatsministerien des 
Innern und der Finanzen, im Benehmen mit den 
kommunalen Spitzenverbänden sowie nach Anhö­
rung der Kirchen und Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege festgelegt. 

(4) Bei Beratungsstellen mitländlichen Einzugs­
gebieten kann der Pauschalbetrag für Aufwendun­
gen nach Absatz 1 Nrn. 9 und 10 überschritten wer­
den, wenn ein begründeter Mehrbedarf nachgewie­
sen wird. 

§4 

Auskunftspflicht der Beratungsstellen 

(1) Beratungsstellen nach Art.14 Abs.3 des 
Schwangerenberatungsgesetzes sind verpflichtet, 
den für die Gewährung der staatlichen und kom­
munalen Zuschüsse zuständigen Behörden 

1. auf Anfrage alle Auskünfte über den Umfang der 
Beratungs- und Informationstätigkeit, die zur 
Beurteilung der Notwendigkeit zuschußfähiger 
Personal- und Sachausgaben erforderlich sind, 
zu erteilen und 

2. die für die Zuschußgewährung erforderlichen 
Angaben und deren Anderungen unverzüglich 
mi tzu teilen. 

(2) Art.8 des Schwangerenberatungsgesetzes 
bleibt unberührt . 

§ 5 

Antrags- und Bewilligungsverfahren 

(1) Bis spätestens 1. Oktober des Vorjahres sollen 
Anträge auf Gewährung von 

1. staatlichen Zuschüssen bei den Regierungen und 

2. kommunalen Zuschüssen bei den zum festgeleg­
ten Einzugsbereich gehörenden Landkreisen 
und kreisfreien Gemeinden 

eingereicht werden. 

(2) 1 Die Regierungen prüfen die Anträge nach 
Absatz 1 Nr. 1, stellen im Einvernehmen mit den be­
teiligten Landkreisen und kreisfreien Gemeinden 
die Höhe der zuschußfähigen Gesamtkosten für die 
Bemessung der staatlichen Zuschüsse fest und be­
willigen die staatlichen Zuschüsse. 2Sie veranlas­
sen die Auszahlung der staatlichen Zuschüsse in 
vierteljährlichen Abschlagszahlungen und nehmen 
die Jahresabrechnung im letzten Viertel des Haus­
haltsjahres v,or. 

(3) 1 Die Regierungen prüfen die Verwendungs­
nachweise. 2Die beteiligten Landkreise und kreis­
freien Gemeinden können in diese Unterlagen Ein­
sicht nehmen. 3Für pauschalierte Sachausgaben 
nach § 3 Abs. 1 Nm. 8 bis 12 ist ein Verwendungs­
nachweis nicht erforderlich. 

(4) Die Vorschriften der Bayerischen Haushalts­
ordnung und der hierzu ergangenen Verwaltungs­
vorschriften finden entsprechende Anwendung. 

§ 6 

Inkrafttreten 

IDiese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1.Ja­
nu ar 1990 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Durch­
führungsverordnung zum Schwangerenberatungs­
gesetz (SchwBerV) vom 1. September 1978 (BayRS 
2170-2-1-A), geändert durch Verordnung vom 
2. November 1983 (GVBl S. 1012), außer Kraft. 

München, den 13. November 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung 

Dr. Gebhard GI ü c k, Staatsminister 
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300-3-1-J 

Verordnung 
zur Änderung der 

Gerichtlichen Zuständigkeitsverordnung Justiz 

Vom 14. November 1990 

Auf Grund von § 689 Abs . 3 Satz 1 der Zivilpro­
zeßordnungin der Fassung vom 12. September 1950 
(BGBl S. 455), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Mai 1990 (BGBl I S. 926), § 306 Abs. 1 Satz 2 in 
Verbindung mit § 132 Abs. 1 Satz 3 sowie § 306 
Abs. 2 in Verbindung mit § 99 Abs. 3 Satz 8 des Ak­
tiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl I S . 926), 
§ 89 Abs.l Satz 1, §§ 93 und 97 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbs beschränkungen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. Februar 1990 (BGBl I 
S. 235) , in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nrn. 2, 25, 27 
und Abs. 2 der Zuständigkeitsübertragungsverord­
nung Justiz vom 17. Februar 1987 (GVBl S . 33 , 
BayRS 300-1- 3- J), zuletzt geändert durch Verord­
nung vom 12. Januar 1988 (GVBl S. 1) , erläßt das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über gerichtliche Zuständigkei­
ten im Bereich des Staatsministeriums der Justiz 
(Gerichtliche Zuständigkeitsverordnung Justiz -
GZVJu) vom 2. Februar 1988 (GVBl S . 6, BayRS 
300-3-1-J) , geändert durch Verordnung vom 
18. Februar 1988 (GVBl S. 31), wird wie folgt geän­
dert : 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) §§ 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

,, § 4 Festsetzung des Regelunterhalts nicht­
ehelicher Kinder und Abänderung von 
Unterhaltstiteln 

§ 5 Mahnverfahren"; 

b) nach § 10 wird eingefügt : 

,,§ 10a Sicherung der außenstehenden Aktio­
näre bei Beherrschungs- und Gewinn­
abführungsverträgen " . 

2. §§ 4 und 5 werden wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift des § 4 erhält folgende Fas­
sung: 

"Festsetzung des Regelunterhalts nichteheli­
cher Kinder und Abänderung von Unterhalts­
titeln" ; 

b) der bisherige Wortlaut des § 4 wird § 4 Abs. 1; 

c) der Wortlaut des bisherigen § 5 wird § 4 Abs. 2; 

d) es wird folgender neuer § 5 eingefügt: 

,, § 5 

Mahnverfahren 

Auf Grund des § 689 Abs. 3 Satz 1 ZPO wer­
den für die Fälle, in denen der Antrag in einer 

nur maschinell lesbaren Aufzeichnungen ein­
gereicht wird, dem Amtsgericht Nürnberg 
die Mahnverfahren für die Bezirke der Amts­
gerichte Fürth und Nürnberg übertragen. " 

3. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 

,,§ 10a 

Sicherung der außenstehenden Aktionäre 
bei Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsverträgen 

(1) Auf Grund von § 306 Abs. 1 Satz 2 in Ver­
bindung mit § 132 Abs. 1 Satz 3 AktG werden die 
Entscheidungen nach § 304 Abs. 3 Satz 3, § 305 
Abs. 5 Sätze 2 und 3 AktG übertragen dem 

1. Landgericht München I 
für die Landgerichtsbezirke des Oberlandes­
gerichts München, 

2. dem Landgericht Nürnberg-Fürth 
für die Landgerichtsbezirke der Oberlandes­
gerichte Nürnberg und Bamberg. 

(2) Auf Grund von § 306 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 99 Abs. 3 Satz 8 AktG wird die Entschei­
dung über die Beschwerden nach § 304 Abs.3 
Satz 3, § 305 Abs. 5 Sätze 2 und 3 in Verbindung 
mit § 306 Abs. 2 und § 99 Abs. 3 Satz 5 AktG dem 
Obersten Landesgericht übertragen." 

4. § 16 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,, (1) Auf Grund des § 89 Abs. 1 Satz 1 in Ver­
bindung mit § 97 des Gesetzes gegen Wettbe­
werbsbeschränkungen (GWB) werden die bür­
gerlichen Rechtsstreitigkeiten, für die nach § 87 
GWB ausschließlich die Landgerichte zuständig 
sind, und die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, 
die sich aus Art. 85 oder 86 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsge­
meinschaft ergeben, übertragen dem . , 
1. Landgericht München I 

für die Landgerichtsbezirke des Oberlandes­
gerichts München, 

2. Landgericht Nürnberg-Fürth 
für die Landgerichtsbezirke der Oberlandes­
gerichte Nürnberg und Bamberg. " 

5. In § 21 wird bei 

a) Nummer 1 "Oberlandesgerichtsbezirks" durch 
"Oberlandesgerichts" ersetzt, 

b) Nummer 2 "Oberlandesgerichtsbezirke" durch 
"Oberlandesgerichte" ersetzt. 
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§ 2 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1991 in 
Kraft . 

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 1 Nr.3 am 
1. Dezember 1990 in Kraft. 

München, den 14. November 1990 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 

Dr. M. Berghofer-Weichner, Staatsministerin 

Hinweis 

Folgende Verordnung wurde im Amtsblatt der 
Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und 
Kultus und Wissenschaft und Kunst, Teil I, amtlich 
veröffentlicht: 

2210-4-1-2-9-WK 

Erste Verordnung zur Änderung der 
Rahmenstudienordnung für den 

Fachhochschulstudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen 

vom 26. September 1990 (KWMBI I S . 356) 
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